
Satzung der WeltladenCityHamburg eG – Fassung vom 09.05.2012 

§ 1 Name, Sitz, Gegenstand§ 1 Name, Sitz, Gegenstand§ 1 Name, Sitz, Gegenstand§ 1 Name, Sitz, Gegenstand    
(1) Die Genossenschaft heißt 
WeltladenCityHamburg eG. Sitz ist Hamburg. 
(2) Die Genossenschaft befasst sich mit dem Vertrieb 
fair gehandelter Produkte sowie mit entwicklungspoli-
tischer Informations- und Bildungsarbeit. 
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.  
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen. 
 
§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nac§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nac§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nac§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nach-h-h-h-
schüsse, Rückvergütung, Veschüsse, Rückvergütung, Veschüsse, Rückvergütung, Veschüsse, Rückvergütung, Verrrrjährungjährungjährungjährung    
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 250,00 €. Er ist sofort 
in voller Höhe einzuzahlen. Für die Hälfte des Ge-
schäftsanteils kann der Vorstand Ratenzahlung binnen 
zwei Jahren zulassen. 
(2) Die Mitglieder können Geschäftsanteile bis zu 
einem Betrag von 25.000 € übernehmen. 
(3) Durch Beschluss der Generalversammlung kann ein 
Eintrittsgeld festgelegt werden, das den Rücklagen 
zugeführt wird. 
(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% 
des Jahresüberschusses zuzuführen bis mindestens 
100% der Summe der Geschäftsanteile erreicht sind. 
Die gesetzliche Rücklage darf nur zur Deckung von 
Bilanzverlusten verwendet werden. 
(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichtet.  
(6) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom Vor-
stand beschlossene Rückvergütung. 
(7) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, Rück-
vergütungen und Auseinandersetzungsguthaben ver-
jähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Beträge wer-
den den Rücklagen zugeführt. 
 
§ 3 Generalversammlung§ 3 Generalversammlung§ 3 Generalversammlung§ 3 Generalversammlung    
(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder einberufen. 
Die Einladung muss mindestens 17 Kalendertage vor 
der Generalversammlung abgesendet werden. Ergän-
zungen und Änderungen der Tagesordnung müssen 
spätestens zehn Kalendertage vor der General-
versammlung abgesendet werden. Benachrichtigungen 
der Mitglieder können auch per Fax oder auf elektroni-
schem Wege erfolgen. 
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalver-
sammlung ist unabhängig von der Zahl der Teilnehmer 
beschlussfähig. 
(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(4) Die Generalversammlung bestimmt die Versamm-
lungsleitung auf Vorschlag des Aufsichtsrates. 
(5) Die Generalversammlung beschließt eine Ge-
schäftsordnung. Darin kann eine virtuelle Mitglieder-
versammlung zur Vorbereitung der Generalversamm-
lung vorgesehen werden. 
(6) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert. 
(7) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und Amts-
zeit. 
 

§ 4 Vorstand§ 4 Vorstand§ 4 Vorstand§ 4 Vorstand    
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Er wird 
vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der Auf-
sichtsrat bestimmt die Amtsdauer. 
(2) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch 
und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen.  
(3) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden 
vom Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der Gene-
ralversammlung abgeschlossen.  
(4) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener 
Verantwortung. Er bedarf der Zustimmung des Auf-
sichtsrates für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, 
für außerplanmäßige Geschäfte, deren Wert 5.000 € 
übersteigt - bei wiederkehrenden Leistungen berech-
net für die Frist bis zur möglichen Vertragsbeendigung 
- sowie für Geschäftsordnungsbeschlüsse. Die Zustim-
mung kann für gleichartige Geschäfte generell erteilt 
werden. 
(5) Der Vorstand ist einzeln vertretungsberechtigt. 
 
§ 5 Aufsichtsrat§ 5 Aufsichtsrat§ 5 Aufsichtsrat§ 5 Aufsichtsrat    
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern. Er wird einzeln vertreten vom Vorsitzenden 
oder von dessen Stellvertretern/innen. 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefo-
nisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung 
widerspricht. 
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Genos-
senschaft, berät den Vorstand und berichtet der Gene-
ralversammlung. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, Ause§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, Ause§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, Ause§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, Ausei-i-i-i-
nandersetzungnandersetzungnandersetzungnandersetzung    
(1) Die Kündigungsfrist beträgt 25 Monate zum 
Schluss des Geschäftsjahres. 
(2) Mitglieder, die die Leistungen der Genossenschaft 
nicht nutzen oder die Genossenschaft schädigen, kön-
nen ausgeschlossen werden. 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossen-
schaft ihre Anschrift mitzuteilen. Nicht erreichbare 
Mitglieder können ausgeschlossen werden. 
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschlussbeschluss kann binnen sechs 
Wochen nach Absendung beim Aufsichtsrat Wider-
spruch eingelegt werden (Ausschlussfrist). Kann die 
Anschrift des Mitglieds nicht ermittelt werden, beträgt 
die Frist zwölf Wochen ab Beschlussfassung. Erst nach 
der Entscheidung des Aufsichtsrats kann der Aus-
schluss gerichtlich angefochten werden. Über Aus-
schlüsse von Mitgliedern des Vorstandes oder Auf-
sichtsrats entscheidet die Generalversammlung. 
(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Ver-
lustvorträge anteilig abgezogen. 
 
§ 7 Bekanntm§ 7 Bekanntm§ 7 Bekanntm§ 7 Bekanntmaaaachungen chungen chungen chungen     
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung vorge-
schrieben ist, erfolgen unter der Firma der Genossen-
schaft in „die tageszeitung“, Berlin (Hamburg-
Ausgabe). 


